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Was ist los im beck-blog? 
 
Im kostenfreien strafrechtlichen Blog des Verlags C.H.BECK werden unter www.blog.beck.de derzeit 
folgende Themen diskutiert: 
 

 24.01.2024 – Regelfahrverbot: Umgangsrechtsprobleme als persönliche Härte? 

 20.01.2024 – Auslagenerstattung bei Einstellung wegen Verjährung: Nur Ausnahmsweise muss  
20.01.2024 – der Betroffene nach Verjährung seine Auslagen selbst tragen 

 19.01.2024 – Geldwäsche (AML): Deal zwischen EU Kommission und Parlament 

 11.01.2024 – Die Moral von der Geschichte, moralisiere nicht! 

 02.01.2024 – BGH legt die nicht geringe Menge für das synthetische Cannabinoid 4F-MDMB-BICA fest 

 30.12.2024 – Festkleben auf Fahrbahn bereits § 113 StGB? 

 27.12.2023 – Einmaleins des Betäubungsmittelrechts: Bestimmung der nicht geringen Menge beim  
27.12.2023 – Umgang mit verschiedenen Betäubungsmitteln 

 05.12.2023 –  EuGH – Sanktionen bei DSGVO-Verstoß gegen juristische Person auch ohne  
05.12.2023 –  Zurechnung eines Fehlverhaltens zu einer natürlichen Person möglich 
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